
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aussetzung von Abschiebungen unter Berücksichtigung der kommenden Gesetzesänderungen 
(Chancen-Aufenthaltsrecht, §§ 25a, 25b AufenthG) 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

die Grüne Fraktion bittet Sie, diesen Antrag in die Tagesordnung des kommenden Rates 
aufzunehmen.  

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung nutzt den durch den Vorgriffserlass des Integrationsministeriums NW 
geschaffenen Handlungsspielraum hinsichtlich des Verzichts der Abschiebung von Menschen, 
denen durch die aktuell im Bundestag beratenen gesetzlichen Änderungen die Perspektive eines 
dauerhaften Bleiberechts eröffnet wird. 
 

Begründung: 

Mit dem Vorgriffserlass vom 15. Juli 2022 hat das Integrationsministerium auf den 
Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Einführung des Chancenaufenthaltsrechts sowie zur 
Änderung der §§ 25a, 25b AufenthG reagiert. Damit hat das Land klargestellt, auf 
fachaufsichtliche Einwendungen zu verzichten, wenn die kommunalen Behörden auf 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei Menschen verzichten, die voraussichtlich nach Abschluss 
des laufenden Gesetzgebungsverfahrens ein Bleiberecht erhalten werden. Die Nutzung dieses 
Spielraums ist sowohl rechtsethisch als auch humanitär mehr als geboten und sollte daher von 
der Stadt Herne entsprechend umgesetzt werden.  

Für die Grüne Fraktion 

 
Justus Lichau 

Stadtverordneter 

An  
Herrn Oberbürgermeister  
Dr. Frank Dudda 
Rathaus Herne 
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Herne, den 15.9.2022 
 
 

 


